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Association Relative a la Télévision Européenne
Groupement Européen d'Intérét Economique (G.E.L.E.)
(Europaische Wirtschaftliche Interessenvereinigung)

Sitz der Gesellschaft:
F - 67000 STRASBOURG, 4 Quai du Chanoine Winterer
Geregelt durch die EG-Verordnung Nr. 2137 - 85 vom 25. Juli 1985
und das Gesetz Nr. 89 - 377 vom 13. Juni 1989, eingetragen im Handels - und
Gesellschaftsregister von StraRburg unter der Nummer C 382 865 624

GRUNDUNGSVERTRAG

vom 30. April 1991

-i.d.F. v. 09.12.2009 -

in der durch Beschluss der Auf3erordentlichen Mitgliederversammlung vom 20. 1.
1993, durch Beschluss der AulRerordentlichen Mitgliederversammlung im Wege des
Schriftlichen Verfahrens vom 15. 2. 1995, durch Beschluss der Aul3erordentlichen
Mitgliederversammlung vom 29. 3. 1995, durch Beschluss der AuRerordentlichen
Mitgliederversammlung vom 9. 10. 1996, durch Beschluss Nr. 4 der
Aul3erordentlichen Mitgliederversammlung vom 8. 10. 1997, durch Beschluss Nr. 3
(3.1, 3.2, 3.3) der AulRerordentlichen Mitgliederversammlung vom 17.10.2001, durch
Beschluss Nr. 3 der AulRerordentlichen Mitgliederversammlung vom 9. 7. 2003, durch
Beschluss Nr. 3 der AuRRerordentlichen Mitgliederversammlung vom 29. 3. 2006,
durch Beschluss Nr. 3 der AulRerordentlichen Mitgliederversammlung vom 21. 06.
2006 und durch Beschluss Nr. 4 der Aul3erordentlichen Mitgliederversammlung vom
09.12.2009 geanderten Fassung.



TITEL | - GRUNDUNG, GEGENSTAND, BEZEICHNUNG, SPRACHE, DAUER

Artikel 1:  Grundung

Zwischen den Unterzeichneten und allen, die mit irgendeinem Titel Mitglieder werden
kénnen, wird eine Europaische Wirtschaftliche Interessenvereinigung gegrindet, die
durch die EG-Verordnung Nr. 2137-85 vom 25. Juli 1985 und das Gesetz Nr. 89-377
vom 13. Juni 1989 und alle dazu gehdrenden und noch folgenden Bestimmungen
sowie durch den vorliegenden Vertrag und die ihn vervollstandigende
Geschaftsordnung geregelt ist.

Artikel 2:  Gegenstand der Vereinigungq

2.1 Gegenstand der Vereinigung ist es, Fernsehsendungen sowie Inhalte
fur elektronische Mediendienste zu konzipieren, zu gestalten und durch
Satellit oder in sonstiger Weise auszustrahlen oder ausstrahlen zu
lassen, und in sonstiger Weise zu verbreiten, auch Uber Mediendienste
auf Abruf, die in einem umfassenden Sinne kulturellen und
internationalen Charakter haben und geeignet sind, das Verstandnis
und die Anndherung der Volker in  Europa zu fordern.
Versorgungsbereich ist das Territorium der Staaten der Mitglieder der
Vereinigung, vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarungen fir dritte
Lander.

2.2 Die Sendungen und andere Inhalte werden durch die Mitglieder der
Vereinigung oder durch die Vereinigung selbst erworben, produziert,
koproduziert oder sonst beschafft.

2.3 Die Vereinigung kann alle Handels-, Gewerbe-, Finanz-, Mobilien- und
Immobiliengeschafte tatigen, die direkt oder indirekt mit dem
bezeichneten Gegenstand der Vereinigung zusammenhéngen oder in
irgendeiner Weise geeignet sind, die Realisierung und die Entwicklung
des Gegenstandes der Vereinigung zu erleichtern.

2.4 Die Vereinigung nimmt ihren Gegenstand in Ubereinstimmung mit den
Bestimmungen des zwischenstaatlichen Abkommens wahr, welches
zwischen der Republik Frankreich und den Landern der Bundesrepublik
Deutschland am 2. Oktober 1990 zum  Europaischen
Fernsehkulturkanal geschlossen wurde und hier beigeflgt ist.



Artikel 3:

Bezeichnung, Sprache

3.1

3.2

3.3

3.4

Artikel 4:

Die Bezeichnung der Vereinigung ist

ARTEG.E.ILE

Association Relative a la Télévision Européenne

In allen Schriftstiicken, Rechnungen, Anzeigen, Publikationen oder
anderen Dokumenten der Vereinigung wird die Bezeichnung mit dem
Zusatz G.E.I.E. angegeben.

Im Kopf ihrer Rechnungen, Bestellungen, Tarifen und Werbeschriften,
ebenso wie auf jeder Korrespondenz und auf allen Quittungen, welche
ihre Tatigkeit betreffen und in ihrem Namen gezeichnet werden, gibt die
Vereinigung den Sitz des Gerichts, bei dessen Geschéaftsstelle sie
eingetragen ist, und die Nummer der Eintragung, welche sie erhalten
hat, an.

Geschéfts- und Arbeitssprachen sind Franzdsisch und/ oder Deutsch.
Der Vorstand bestimmt gegebenenfalls, welche Dokumente in beiden
Sprachen erstellt werden mussen. Dem Personal der Vereinigung ist
freigestellt, sich mindlich und schriftlich franzdsisch oder deutsch zu
aulRern. Die Vereinigung verpflichtet sich, dem Personal die fur das
Verstehen der beiden Sprachen notwendige Ausbildung zu verschaffen;
dies gilt ebenso fur Mitglieder der Vereinigung und ihr Personal.

Sitz der Vereinigung

4.1

4.2

Der Sitz der Vereinigung ist in F-67000 Strasbourg, 4 Quai du Chanoine
Winterer.

Der Vorstand kann den Sitz mit vorher eingeholter Zustimmung der
Ordentlichen Mitgliederversammlung innerhalb der Stadt StralRburg
verlegen.



Artikel 5:

Dauer

Die Vereinigung wird fur eine Dauer von 99 Jahren ab Eintragung in das
Handels- und Gesellschaftsregister gegriindet. Sie kann durch
einstimmigen Beschluss ihrer Mitglieder mit einer Frist von einem Jahr
zum Ende eines Geschaftsjahres aufgelost werden.

TITEL 1l - KAPITAL, RECHTE UND PEFLICHTEN DER MITGLIEDER,
FINANZIERUNG
Artikel 6: Kapital
Die Vereinigung wird ohne Kapital gegrtindet.
Artikel 7: Rechte und Pflichten der Mitglieder, Finanzierung
7.1 Den Mitgliedern steht folgende Stimmenzahl zu:
ARTE France 6 Stimmen
ARTE Deutschland TV 6 Stimmen
7.2 Die Mitglieder verpflichten sich, im Verhaltnis ihrer Stimmenzahlen der
Vereinigung die Finanzmittel, Fernsehprogramme und sonstigen Mittel
zur Verfugung zu stellen, die sie zur Erfullung ihrer Aufgaben und
Verpflichtungen nach Mal3gabe des jeweiligen Wirtschaftsplanes und
der sonstigen Beschlusse der Mitgliederversammlung benatigt.
7.3 Die Vereinigung kann ferner jedes andere Finanzierungsmittel in

Anspruch nehmen, welches durch das in Artikel 2.4 genannte
zwischenstaatliche Abkommen, durch die Geschaftsordnung oder durch
die Ordentliche Mitgliederversammlung nicht ausgeschlossen ist.



Artikel 8:

Haftung der Mitglieder

8.1

8.2

8.3

Artikel 9:

Die Mitglieder haften mit ihrem Vermogen fur die Schulden der
Vereinigung. Sie stehen gesamtschuldnerisch ein, soweit keine
anderweitige Vereinbarung mit einem dritten Vertragspartner getroffen
wurde.

Die Glaubiger der Vereinigung kdnnen die Zahlung von Schulden gegen
ein Mitglied nur betreiben, nachdem sie die Vereinigung vergeblich
durch aul3ergerichtliche Urkunde gemahnt haben.

Die Mitglieder kbnnen in der Geschaftsordnung oder durch gesonderte
Vereinbarung Ubereinkommen, alle oder gewisse
gesamtschuldnerische Verpflichtungen untereinander nach den von
ihnen fir ndtzlich gehaltenen Berechnungsmodalitaten aufzuteilen;
diese Vereinbarungen Uber die Gesamtschuldnerschaft kénnen Dritten
nicht entgegengesetzt werden.

Weitere Verpflichtungen und Rechte der Mitglieder

9.1

9.2

9.3

9.4

Jedes Mitglied ist verpflichtet, den Vertrag und die Geschaftsordnung
der Vereinigung zu beachten.

Es nimmt mit beschliel3ender Stimme an den Mitgliederversammlungen
teil.

Jedes Mitglied hat das Recht, sich an die Dienststellen der Vereinigung
fur jede Angelegenheit zu wenden, die in den Gegenstand der
Vereinigung fallt.

Jedes Mitglied hat das Recht, in dem Monat, welcher der tUber den
Jahresabschluss befindenden Ordentlichen Mitgliederversammliung
vorausgeht, Einsicht in die Bicher und Unterlagen der Vereinigung
gemal den in der Geschéaftsordnung vorgesehenen Bedingungen zu
nehmen.



Artikel 10:

Aufnahme neuer Mitglieder und Kooperation mit anderen

10. 1

10.2

10.3

10.4

10.5

Partnern

Die Vereinigung kann im Verlauf ihres Bestehens neue Mitglieder
aufnehmen. Voraussetzung ist, dass die neuen Mitglieder ihren Sitz
oder ihre Hauptverwaltung in einem Mitgliedstaat der Europdaischen
Union haben.

Die Vereinigung kann andere Rundfunkveranstalter oder sonstige Dritte
als assoziierte Mitglieder mit konsultativen Mitwirkungsrechten
beteiligen. Die Rechte und Pflichten der assoziierten Mitglieder werden
in einem Assoziierungsvertrag geregelt. Assoziierte Mitglieder sind nicht
Mitglieder im Sinne der EG-Verordnung Nr. 2137-85 vom 25. Juli 1985,
des Gesetzes Nr. 89-377 vom 13. Juni 1989, beide das Institut der
Europaischen Wirtschaftlichen Interessenvereinigung betreffend, und
dieses Grundungsvertrages sowie aller dazugehdrenden und noch
folgenden Bestimmungen.

Die Vereinigung kann mit anderen Rundfunkveranstaltern oder
sonstigen Dritten Kooperationsvertrage abschlie3en.

Die Entscheidung uber die Aufnahme eines neuen Mitgliedes sowie
uber die in diesem Falle vorzunehmende Anderung dieses Vertrages,
Uber eine assoziierte Mitgliedschaft oder Uber eine Kooperation wird
von der AulRRerordentlichen Mitgliederversammlung mit Einstimmigkeit
der Mitglieder der Vereinigung gefasst.

Nach der Aufnahme eines neuen Mitgliedes kann ein Beschluss der
ordentlichen Mitgliederversammlung und der aulRerordentlichen
Mitgliederversammlung nur durch einstimmige Entscheidung der
Grundungsmitglieder zustande kommen.



Artikel 11: Austritt und Ausschluss von Mitgliedern

11.1

11.2

11.3

Ein Mitglied kann aus der Vereinigung nur austreten, wenn ein
besonders wichtiger Grund vorliegt. Dies ist vor allem der Fall, wenn

- das in Artikel 2.4 genannte zwischenstaatliche Abkommen nicht oder
nicht mehr in Kraft ist,

- einem Mitglied die bendtigten Rundfunkgebihren nicht oder nicht
mehr zur Verfigung stehen,

- die Zusammenarbeit der Mitglieder schwerwiegend und dauernd
gestort ist;

- die Verfolgung des Gegenstandes der Vereinigung ernstlich
gefahrdet ist.

Jede Austrittsabsicht ist dem Prasidenten der Mitgliederversammliung
vor Ausspruch des Austritts mitzuteilen. Sodann ist eine Einigung
innerhalb der Aul3erordentlichen Mitgliederversammlung zu versuchen.
Kommt diese innerhalb von 3 Monaten nicht zustande, so kann der
Austritt ausgesprochen werden. Er wird zum Ende des laufenden
Geschaftsjahres unter der Voraussetzung wirksam, dass das
austretende Mitglied seine Verpflichtungen gegentber der Vereinigung
erfullt hat.

Der Ausschluss eines Mitglieds kann auf Beschluss der
AulRerordentlichen Mitgliederversammlung erfolgen, wenn das Mitglied
der Verpflichtung zur Zahlung seiner Beitrage nach einer durch
eingeschriebenen Brief mit Rickschein erfolgten Mahnung nicht
innerhalb von 15 Tagen nachgekommen ist, oder wenn das Mitglied
gegen die Bestimmungen des Griindungsvertrages verstol3en hat.

Das Datum, zu dem der Ausschluss wirksam wird, wird von der
Aul3erordentlichen Mitgliederversammlung festgelegt.

Das Mitglied, dessen Ausschluss verlangt wird, muss mit
eingeschriebenem Brief gegen Rickschein einen Monat vor dem
Termin benachrichtigt werden, an dem die Aul3erordentliche
Mitgliederversammlung tber den Ausschluss entscheidet. Es kann dort
alle Erklarungen darlegen, die es fir nitzlich halt.



11.4

11.5

11.6

Das ausgetretene  oder  ausgeschlossene  Mitglied  bleibt
gesamtschuldnerisch  haftbar fur Verpflichtungen, welche die
Vereinigung gegeniuber Dritten eingegangen ist, und zwar bis zur
vollstandigen Erfullung der Verpflichtungen, die das Mitglied gegentber
der Vereinigung bis zum Datum der Wirksamkeit seines Austrittes oder
seines Ausschlusses eingegangen ist.

Die Anspriche des ausgetretenen oder ausgeschlossenen Mitglieds
werden, soweit nichts anderes vereinbart wird, durch einen
Sachverstandigen berechnet, der entweder durch die Mitglieder oder,
falls sich diese nicht einigen, durch den Prasidenten der Kammer fur
Handelssachen des Tribunal de Grande Instance de Strasbourg ohne
die Mdglichkeit eines Einspruchs bestimmt wird.

Verbleiben nach Austritt oder Ausschluss eines Mitglieds zwei oder
mehr Mitglieder der Vereinigung, so besteht die Vereinigung unter
diesen Mitgliedern fort, wobei sich ihre Stimmenzahlen anteilmafiig
erhohen.

Ist nach Austritt oder Ausschluss nur noch ein Mitglied vorhanden, so
wird die Vereinigung aufgelost.



TITEL Il - GESCHAFTSFUHRUNG

Artikel 12: Vorstand

12. 1

12. 2

12. 3

Die Vereinigung hat einen Vorstand, der aus vier Geschéftsfihrern
besteht:

- einem Présidenten

- einem Vize-Prasidenten

- einem Programmdirektor

- einem Verwaltungsdirektor

Die AuBerordentliche Mitgliederversammlung kann bei der Wahl des
Vorstandes eine andere Zusammensetzung oder eine andere
Aufgabenverteilung im Vorstand beschliel3en.

Die Vorstandsmitglieder sind hauptamtlich tatig. Der Président und der
Vize-Prasident konnen gleichzeitig eine Nebentatigkeit fur ein Mitglied
oder den Gesellschafter eines Mitglieds austiben.

Die AulRerordentliche Mitgliederversammlung wird (Uber diese
Nebentatigkeit in Kenntnis gesetzt. Die fiur diese Nebentatigkeit
bezogene Vergitung wird ganz oder teilweise von der Vergutung fur die
Tatigkeit fir ARTE G.E.L.E. in Abzug gebracht.

Die  AuRerordentliche Mitgliederversammlung richtet  einen
Vergutungsausschuss ein, der die Hohe der Vergutungen fir die
Mitglieder des Vorstandes und die leitenden Angestellten von ARTE
G.E.L.E. festlegt.

Die Mitglieder des Vorstandes werden fir die Dauer von vier Jahren
von der Aul3erordentlichen Mitgliederversammlung gewahlt, soweit
diese nicht ausnahmsweise im Einzelfall eine andere Dauer beschliel3t.

Die Wahl des Prasidenten und des Vizeprasidenten erfolgt auf
Vorschlag eines Mitgliedes in folgender Weise:

Das Recht, den Prasidenten vorzuschlagen, steht jedem Mitglied
abwechselnd in der Reihenfolge der Stimmenzahlen nach Art. 7. 1 zu.
Bei gleich hohen Stimmenzahlen entscheidet das Los Uber das erste
Vorschlagsrecht, sofern sich die betreffenden Mitglieder nicht einigen.
Das Recht, den Vize-Prasidenten vorzuschlagen, steht dem Mitglied mit
der nachst hohen Stimmenzahl zu, bzw. bei gleicher Stimmenzahl dem
Mitglied, das nicht den Préasidenten vorschlagt. Fur die anderen
Vorstandsmitglieder hat der Prasident das Vorschlagsrecht.



12.4

12.5

Artikel 13:

Die Mitglieder des Vorstandes konnen von der Aul3erordentlichen
Mitgliederversammlung abberufen werden.

Die Anstellungsvertrage mit den Mitgliedern des Vorstandes werden
durch die Ordentliche Mitgliederversammlung abgeschlossen. Diese
Anstellungsvertrage kénnen nur durch Beschluss der Aul3erordentlichen
Mitgliederversammlung beendet werden.

Befugnisse des Vorstandes

13.1

13.2

13.3

13.4

Der Prasident leitet die Vereinigung im Rahmen des vereinbarten
Gegenstandes und des in Artikel 2.4 genannten zwischenstaatlichen
Abkommens, und zwar unter dem weiteren Vorbehalt der gesetzlichen
und durch den vorliegenden Vertrag den Mitgliederversammlungen der
Vereinigung zugesprochenen Befugnisse. Der Prasident stimmt alle
wichtigen Entscheidungen mit dem Vizeprasidenten ab. Prasident und
Vizeprasident koénnen die Bildung von Ressorts vereinbaren. Sie
vertreten sich gegenseitig. Der Prasident und der Vizeprasident sind an
Beschlusse der Mitgliederversammlungen im Rahmen dieses Vertrages
gebunden.

Der Préasident ist berechtigt, die Vereinigung in ihren Beziehungen mit
Dritten zu vertreten und in ihrem Namen vor Gericht aufzutreten; im
Falle der Verhinderung des Présidenten vertritt der Vizeprasident die
Vereinigung.

Die anderen Mitglieder des Vorstandes sind dem Prasidenten und im
Rahmen der ihm im Artikel 13. 1 zugewiesenen Aufgaben dem
Vizeprasidenten unterstellt, fihren ihren Geschaftsbereich jedoch
grundsatzlich selbstandig und vertreten in ihrem Geschéftsbereich den
Prasidenten und Vizeprasidenten nach auf3en und innen standig.

Entstent im Geschaftsbereich eines Vorstandsmitglieds eine
Meinungsverschiedenheit grundsatzlicher Art mit dem Prasidenten, so
kann der Geschéftsfuhrer die Entscheidung der Ordentlichen
Mitgliederversammlung anrufen.

Die Entscheidungsbefugnisse der anderen Vorstandsmitglieder und das
kontinuierliche Zusammenwirken des Vorstandes insgesamt bleiben
unberuhrt.

Der Prasident ist berechtigt, einen bei der Vereinigung tatigen
Angestellten schriftlich zu bevolliméachtigen, die Vereinigung in einem
bestimmten Geschaftsbereich nach MaRgabe der Finanzordnung zu
vertreten.
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TITEL IV -

MITGLIEDERVERSAMMLUNGEN, PROGRAMMBEIRAT

Artikel 14:

Mitgliederversammlungen

14.1

14.2

14.3

Die Mitgliederversammlung setzt sich aus allen Mitgliedern zusammen,
die an der Vereinigung beteiligt sind. Sie kann Aul3erordentlich oder
Ordentlich sein. Jedes Mitglied der Vereinigung hat das Recht, an allen
Mitgliederversammlungen teilzunehmen.

Die Zahl der Vertreter der Grundungsmitglieder ist gleich der
Stimmenzahl, Gber die sie nach Art. 7.1 verfigen. Die Zahl der spéater
beitretenden Mitglieder ist gleich der Stimmenzahl, die ihnen zugeteilt
wird. Die auf ein Mitglied entfallenden Stimmen kénnen nur einheitlich
abgegeben werden.

Der Préasident und der Vizeprasident der Mitgliederversammiung
werden fir die gleiche Dauer wie der Prasident des Vorstandes
gewdhlt. Das Vorschlagsrecht fur den Prasidenten  der
Mitgliederversammlung steht dem Grindungsmitglied zu, welchem fir
die gleiche Zeit das Vorschlagsrecht fir den Préasidenten des
Vorstandes nicht zustand, das Vorschlagsrecht fur den Vizeprasidenten
der Mitgliederversammlung hat das andere Grundungsmitglied.

Jedes Mitglied entscheidet Uber die Zusammensetzung seiner
Vertretung in der Mitgliederversammlung.

Jedes Mitglied hat den Prasidenten und den Vizeprasidenten der
Mitgliederversammlung Uber die Zusammensetzung der Vertretung
sowie Uber deren Veranderung im Laufe eines Mandates umgehend
schriftlich zu informieren.

Prasident und Vizeprasident werden jeweils auf Vorschlag eines
Grundungsmitgliedes gewahlt.

Kandidatenvorschlage miussen den Mitgliedern spatestens 20 Tage vor
Beginn der Sitzung der Mitgliederversammlung zugehen, in der die
Wabhl stattfinden soll.
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14.4

14.5

Die Funktionen von Prasident und Vizeprasident enden:

a) wenn die Amtszeit endet;

b) wenn sie von der Mitgliederversammlung abberufen werden,
wéhrend einer Sitzung oder im schriftlichen Verfahren;

c) wenn Prasident oder Vizeprasident nicht mehr in der Lage sind, die
Funktionen zu erfillen bzw. im Todesfall,

d) wenn Prasident oder Vizeprasident aus eigenen Entschluss
zurtcktritt; in diesem Fall muss der Prasident oder der Vizeprasident
die Mitglieder der GEIE schriftlich informieren;

e) wenn ihm das betreffende Mitglied seine Eigenschaft als Vertreter
desselben entzieht.

In den oben unter c), d) und e) aufgefliihrten Féllen stellt die
Mitgliederversammlung offiziell deren Eintreten und die daraus folgende
Beendigung des Amtes von Prasident oder Vizeprasident fest.

Sofern gemalf lit. e) ein Mitglied einem seiner Vertreter, der durch die
Mitgliederversammlung zum Prasidenten oder Vizeprasidenten ernannt
worden ist, diese Vertretereigenschaft entziehen méchte, wendet es
sich im Schriftwege je nach Sachlage an den Prasidenten oder an den
Vizeprasidenten der Mitgliederversammlung und informiert die anderen
Mitglieder.

Der Prasident oder der Vizeprasident beruft in der Folge eine
aul3erordentliche Mitgliederversammlung ein, die im schriftlichen
Umlaufverfahren innerhalb von 3 Wochen (ber das Ende des
betreffenden Mandats befindet.

Nach Abschluss dieses Umlaufsverfahrens kann das Mitglied die
Zusammensetzung seiner Vertretung andern. Der neue Prasident oder
Vize-Prasident wird spatestens auf der darauf folgenden
aul3erordentlichen Mitgliederversammlung bestimmt.

Fur spater beitretende Mitglieder wird das Vorschlagsrecht in der
Beitrittsvereinbarung geregelt, soweit der Grindungsvertrag nicht
geéndert wird.

Soweit die Vorstandsmitglieder eines Mitgliedes nicht als Vertreter in
der Mitgliederversammlung benannt sind, sind sie berechtigt, mit
beratender Stimme an allen Versammlungen teilzunehmen. Die
Mitglieder und der Vorstand konnen weitere Personen als Berater
hinzuziehen, wenn keiner der anwesenden Vertreter der Mitglieder
widerspricht.

Eine Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren ist zulassig, wenn
sich alle Mitglieder mit dieser Art der Beschlussfassung einverstanden
erklaren oder sich an ihr beteiligen.
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Artikel 15:

Aul3erordentliche Mitgliederversammlung

15.1

15.2

Die Aul3erordentliche Mitgliederversammlung ist auf3er in den in diesem
Grundungsvertrag sonst genannten Fallen zustandig fir:

- Berufung des Préasidenten und des Vize-Prasidenten der
Mitgliederversammlung

- Anderungen des Griindungsvertrages der Vereinigung
- Auflésung der Vereinigung
- Ausschluss von Mitgliedern

- Ubertragung der Stimmen eines Mitgliedes an Dritte (Ubertragung
der Mitgliedschaft an Dritte)

- Beitritt neuer Mitglieder und Festlegung ihrer Stimmenzahlen
- Kooperationsvertrage mit anderen Partnern

- Vereinbarungen gemalf Artikel 2.1

- Berufung und Abberufung der Vorstandsmitglieder

- Genehmigung des vom Prasidenten aufgestellten
Organisationsschemas

- Festlegung von  Programmgrundséatzen  einschlieBlich  der
Sprachfassungen der Programme auf der Grundlage von
Vorschlagen des Prasidenten, die dieser nach Beratung mit dem
Programmbeirat unterbreitet.

- Genehmigung des vom Prasidenten vorgelegten Programmschemas;
der Vorstand ist jedoch erméchtigt, im Einzelfall in den Grenzen des
genehmigten Haushalts sowie unter Beachtung der Anteile der
Mitglieder und der Balance zwischen den Programmsparten
Abweichungen vom Schema vorzusehen.

Die AufRerordentliche Mitgliederversammlung ist nur beschlussfahig,
wenn 2/3 der Mitglieder der Vereinigung anwesend sind. Fur die
Beschlussfassung ist eine Mehrheit von 3/4 der abgegebenen Stimmen
erforderlich, soweit nicht aufgrund von Art. 17 der EG-Verordnung Nr.
2137-85 vom 25. Juli 1985 oder sonstiger zwingender gesetzlicher
Bestimmungen Einstimmigkeit erforderlich ist.
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Artikel 16: Ordentliche Mitgliederversammlung

16.1

16.2

16.3

Die Ordentliche Mitgliederversammlung nimmt den Tatigkeitsbericht des
Vorstandes sowie den Bericht des oder der Kontrolleure der
Geschaftsfuhrung und der Wirtschaftsprufer entgegen, die durch sie
zuvor bestimmt worden sind.

Die Ordentliche Mitgliederversammlung beschlie3t auf der Grundlage
der EG-Verordnung Nr. 2137-58 vom 25. Juli 1985, des franzdsischen
Gesetzes Nr. 89-377 vom 13. Juni 1989 und dieses
Grundungsvertrages Grundsatze, nach denen der Vorstand die
Vereinigung leitet, und Uberwacht die Einhaltung der Geschaftsordnung.

Die Ordentliche Mitgliederversammlung ist fur alle Angelegenheiten
zustandig, die nicht  ausdrtcklich  der  Aul3erordentlichen
Mitgliederversammlung vorbehalten sind, und zwar vor allem fir:

- Genehmigung des Wirtschaftsplanes

- Abschluss der Anstellungsvertrdage mit den Mitgliedern des
Vorstandes

- Vertretung der Vereinigung gegenuber den Mitgliedern der
Vereinigung

- Vereinbarungen zwischen der Vereinigung und einem ihrer
Mitglieder, sofern es sich nicht um die Erfullung und Abgeltung von
Verpflichtungen handelt, die sich aus dem Status als Mitglied
ergeben

- Berufung der Mitarbeiter auf Vorschlag des Prasidenten, soweit es
sich um Abteilungs- oder Redaktionsleiter und hoher als diese
gestellte Mitarbeiter handelt

- Erwerb, VeraufRerung und Belastung von Grundstiicken

- Erwerb und Veraufierung von Beteiligungen

- Wechselverpflichtungen, Bilrgschaften, Darlehens- und
Kreditgewahrungen auf3erhalb des normalen Geschéaftsverkehrs

- Abschluss eines Rechtsgeschéftes jeder Art, dessen Wert die in der
Finanzordnung vorgesehene Ho6chstgrenze fir genehmigungsfreie
Geschafte Uberschreitet.

Die Zustimmung ist nicht erforderlich fur den Abschluss von
Arbeitsvertrdgen und fur produktionsbezogene Vereinbarungen im
Rahmen des genehmigten Wirtschaftsplanes

Die Ordentliche Mitgliederversammlung ist nur beschlussfahig, wenn
2/3 der Mitglieder der Vereinigung anwesend sind. Die Beschlisse
werden mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
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Artikel 17:

Einberufungen und Abhaltung der Versammlungen

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

Die Einberufung der Versammlungen erfolgt durch den Prasidenten der
Mitgliederversammlung.

Die Einberufung kann auch durch den oder die Kontrolleure der
Geschaftsfuhrung (Art.21) und im Dringlichkeitsfall durch den
Prasidenten des Vorstandes oder den/ die Wirtschaftsprufer (Art. 22)
erfolgen.

Die Ordentliche Versammlung wird mindestens einmal pro Jahr im
Laufe des Kalenderjahres einberufen.

Mindestens ein Viertel der Mitglieder kann vom Prasidenten der
Mitgliederversammlung verlangen, dass eine Versammlung mit einer
von ihm (dem Viertel der Mitglieder) vorgeschlagenen Tagesordnung
einberufen wird. Das Verlangen wird durch eingeschriebenen Brief mit
Ruckschein geltend gemacht, wobei die auf die Tagesordnung zu
setzenden Fragen anzugeben sind.

Erfolgt die Einberufung nicht innerhalb eines Monats ab
Geltendmachung, haben die Beteiligten die Mdglichkeit, die Einsetzung
eines gerichtlich bestellten Pflegers mit der Aufgabe zu verlangen, die
Versammlung mit der in dem Beschluss Uber die Bestimmung des
gerichtlich bestellten Pflegers festgelegten Tagesordnung einzuberufen.

Jedes Mitglied der Vereinigung kann ebenso wie der Prasident des
Vorstands und der oder die Kontrolleure der Geschéftsfihrung
Beschlussvorschlage an den Prasidenten der Mitgliederversammiung
richten.

Der Prasident der Mitgliederversammlung ist verpflichtet, diese
Vorschlage in die Tagesordnung der nachsten Versammlung unter der
Bedingung aufzunehmen, dass er diese mindestens 20 Tage vor der
Sitzung erhalten hat.
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17.7

17.8

17.9

Artikel 18:

Die Einberufung zu den Versammlungen muss durch eingeschriebenen
Brief mit Ruckschein erfolgen, der mindestens 15 Tage im Voraus
versandt wird und die Tagesordnung, den Entwurf der Beschlusstexte
und gegebenenfalls den Bericht der Mitglieder des Vorstandes enthélt.

Jede Versammlung kann nur Uber die auf ihre Tagesordnung gesetzten
Fragen gultig entscheiden. Erklart die Versammlung mit einer Mehrheit
von 2/3 der Stimmen der anwesenden Mitglieder und mit mehr als der
Halfte der Zahl der Stimmen aller Mitglieder eine Angelegenheit fir
dringlich, so darf Uber sie auch dann verhandelt werden, wenn sie in
der nach Abs. 7 versandten Tagesordnung nicht aufgefihrt ist und
wéhrend der Versammlung auf die Tagesordnung gesetzt wird.

Die Beschlisse werden durch Protokolle festgestellt, welche durch
einen Vertreter der bei der Versammlung anwesenden Mitglieder
unterzeichnet werden. Im Ubrigen ist tiber jede Mitgliederversammlung
eine Niederschrift aufzunehmen, die durch die Mitgliederversammlung
zu genehmigen ist.

Programmbeirat

18.1

18.2

18.3

Jedes der Grindungsmitglieder der Vereinigung benennt acht Vertreter
des kulturellen Lebens aus seinem Sitzland als Mitglieder des
Programmbeirates. Im Falle des Beitritts weiterer Mitglieder entsenden
diese aus ihren Landern eine der Zahl der Mitgliederstimmen
entsprechende Zahl von Beiratsmitgliedern.

Der Programmbeirat beréat den Vorstand und die
Mitgliederversammlung in Programmfragen.

Die Beiratsmitglieder werden jeweils fur drei Jahre benannt.
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TITEL V -

PROGRAMMGESTALTUNG

Artikel 19:

Programmgrundsatze, - Erstellung, -Verantwortung

19.1

19.2

Die Programme der Vereinigung unterliegen folgenden Grundsatzen:

Unabhangigkeit, Pluralismus und Ausgewogenheit der angebotenen
Sendungen. Die Sendungen dirfen keine einseitige Unterstitzung
vor allem einer Regierung, von Parteien oder anderen Akteuren des
sozialen, wirtschaftlichen oder politischen Lebens enthalten;

Achtung des Prinzips der Volkerverstandigung, der Wirde des
Menschen,  moralischer,  weltanschaulicher  oder  religiGser
Uberzeugungen;

Ubereinstimmung der Informationssendungen mit anerkannten
journalistischen Prinzipien, insbesondere mit Fairness, Objektivitat,
Trennung von Information und Kommentar;

Gegendarstellungsrecht, konform mit den Bestimmungen aus
Artikel 8 der Konvention des Europarates uber
grenziberschreitendes Fernsehen (DHMM 891.F. Marz 1989);

Ubereinstimmung der Sendungen mit den in Artikel 7 der Konvention
des Europarates Uber grenziberschreitendes  Fernsehen
festgesetzten Grundsatzen,;

Ausstrahlung von Sendungen, welche die physische, psychische und
moralische  Entfaltung von  Kindern oder  Jugendlichen
beeintrachtigen koénnen, zu Zeiten, zu denen diese normalerweise
nicht am Fernseher sitzen;

Verzicht auf Werbeeinblendungen und/ oder Werbeunterbrechungen.

Das Programmangebot der Vereinigung beachtet folgende
Verpflichtungen:

Im Rahmen der finanziellen Mdoglichkeiten wird angestrebt, einen
maoglichst grol3en Anteil an Erstsendungen auszustrahlen;

ein mehrheitlicher Anteil der jahrlich ausgestrahlten Fernseh- und
Filmwerke besteht aus Werken europaischen Ursprungs;
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19.3

19.3.1

19.3.2

19.3.3

- es wird einerseits am Mittwoch und am Freitag vor 22.30 Uhr und
andererseits am Samstag ganztags und am Sonntag vor 20.30 Uhr
kein abendfullender Kino-Spielfilm ausgestrahlt;

- Die Vereinigung achtet darauf, Kinowerke nicht zu anderen als in
den Vertrdgen mit den Rechteinhabern vereinbarten Zeiten
auszustrahlen.

- die gesponserten Sendungen durfen nicht der Werbung fir Waren
oder Dienste dienen, die durch den Sponsor hergestellt oder
vertrieben werden.

Die Vereinigung erstellt das Programm in Zusammenarbeit mit den
Mitgliedern wie folgt:

Die Sendungen werden von den Mitgliedern ohne
Eigentumsibertragung zugeliefert, soweit es sich nicht um von der
Vereinigung selbst beigestellte Sendungen oder um Sendungen von
Rundfunkveranstaltern handelt, mit denen die Vereinigung ein
Kooperationsabkommen geschlossen hat.

Das deutsche Mitglied ist berechtigt, im Rahmen seines
Programmanteils die Sendungen eines noch zu grindenden
Europaischen Musikkanals einzubringen, fir die im Programmschema
ein zweistindiger Sendeplatz mit der Mobglichkeit einer zeitlichen
Verlangerung vorgesehen ist. Der Europaische Musikkanal, der jeweils
durch einen eigenen Vorspann angekindigt wird, besteht aus
anspruchsvollen Musikproduktionen européaischer Rundfunkanstalten.

Es wird eine Programmkonferenz eingerichtet, der als stimmberechtigte
Mitglieder angehdren:

der Programmdirektor der Vereinigung als Vorsitzender

der Stellvertreter des Programmdirektors

die Programmdirektoren der Mitglieder und deren Stellvertreter
Anderungen der Zusammensetzung und Stimmberechtigung kann die

AuBerordentliche Mitgliederversammlung beschlief3en, ohne dass eine
Anderung dieses Griindungsvertrages erforderlich ist.
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Die Programmkonferenz kommt nach Bedarf, mindestens jedoch
einmal pro Monat am Sitz der Vereinigung zusammen und

- stellt die Programmgrundsatze und das Programmschema auf,
welches der Prasident der Mitgliederversammlung vorlegt;

- entscheidet Uber die laufende Aufteilung der Sendeplatze an die
Mitglieder; fur die Anteile der Mitglieder insgesamt und bei den
einzelnen Programmsparten sind die Mitgliedsanteile malf3gebend,
soweit nicht im Einzelfall Abweichungen einstimmig verabschiedet
werden. Solange die Vereinigung nur aus den Grindungsmitgliedern
besteht, sind diese demgemalf’ jeweils zur Hélfte in allen Sparten des
Programms zu Zulieferungen verpflichtet;

- entscheidet auf Grundlage einer vorbereitenden Empfehlung der
Redaktionsleiter der Vereinigung und der Redaktionsleiter der
Mitglieder Uber die Realisierung der von den Mitgliedern vorgelegten
Einzelprogrammvorschlage.

Die Programmkonferenz entscheidet mit einer Mehrheit von 2/3 der
Anwesenden.

19.3.4 Die Mitglieder erarbeiten fur die ihnen jeweils zugeordneten
Sendeplatze konkrete Programmvorschlage. Diese werden dem
Programmdirektor der Vereinigung und den Mitgliedern Ubermittelt,
welche erganzende oder alternative Vorschlage vorlegen kénnen. Bei
jedem Produktionsvorschlag sind die redaktionellen und die definitiven
technischen Merkmale, der Zeitplan und die Bedingungen der
Lieferung, der Rechteumfang und die sprachliche Behandlung
anzugeben (Pflichtenheft). Fir die Sendungen des Europaischen
Musikkanals hat dieser, vertreten durch das deutsche Mitglied das
alleinige  Vorschlagsrecht. Nach  Entscheidung durch die
Programmkonferenz realisieren die Mitglieder die Programme
selbstandig unter Beachtung der Bestimmungen des Pflichtenhefts*.
Die Mitglieder haben fur ihre Programmbeitrage eine jahrlich zu
vereinbarende Gesamtsumme einzusetzen.

19.3.5 Der Vorstand ist verantwortlich fir die ausgestrahlten Programme. Der
Programmdirektor kann eine Sendung ablehnen, die nicht die Angaben
des von der Programmkonferenz fir diese Sendung verabschiedeten
Pflichtenheftes beachtet. Dem Mitglied ist Gelegenheit zur
Nachbesserung innerhalb angemessener Zeit zu geben. Bei einer
endgultigen Ablehnung einer Sendung durch den Programmdirektor ist
dieser der Programmkonferenz gegenuiber rechenschaftspflichtig. Die
Verantwortung der Mitglieder fur die von ihnen gelieferten Programme
bleibt unberdhrt.

" Regeln fiir die Zusammenarbeit im Programmbereich
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TITEL VI -

PERSONAL

Artikel 20:

Herkunft des Personals, soziale Stellung der Angestellten der

20.1

20.2

TITEL VI -

Vereinigung

Das Personal der Vereinigung kommt, soweit mdglich, aus den Landern
der Mitglieder entsprechend ihren Stimmenzahlen. Zu besetzende
Stellen sind den Mitgliedern rechtzeitig mitzuteilen.

Alle Angestellten der Vereinigung, gleich welcher Nationalitat, sollen
einem einheitlichen von der AulR3erordentlichen Mitgliederversammlung
genehmigten Statut unterliegen, das ihnen gleiche Behandlung,
insbesondere in Bezug auf Gehalter, und soweit moglich auf soziale
Absicherung und Altersversorgung garantiert.

AUFSICHT UBER DIE GESCHAFTSFUHRUNG UND

Artikel 21:

WIRTSCHAFTSPRUFUNG

Aufsicht Uber die Geschaftsfuhrung

21.1

21.2

21.3

Die Aufsicht Uber die Geschaftsfihrung wird einer oder mehreren
naturlichen Personen Ubertragen, die aus dem Personal der Mitglieder
ausgewahlt werden.

Die Kontrolleure nach 21.1 werden durch die Ordentliche
Mitgliederversammlung bestimmt, die auch ihre Amtszeit festlegt, die
mindestens 1 Jahr betragt. Die Kontrolleure legen jedes Jahr der
Ordentlichen Mitgliederversammlung einen schriftlichen Bericht Gber die
Geschaftsfuhrung der Vereinigung vor. Die Aufgaben des Kontrolleurs
sind nicht vereinbar mit denen eines Vorstandsmitgliedes oder
Wirtschaftsprifers der Vereinigung.

Die Kontrolleure der Geschaftsfuhrung kénnen nur aus wichtigem
Grund durch Entscheidung einer Aul3erordentlichen
Mitgliederversammlung abberufen werden.
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21.4

21.5

Artikel 22:

Der Kontrolleur verfugt Gber alle Ermittlungsvollmachten zur Ausibung
seines Amtes. Er kann jedoch nicht selbst Geschéftsfihrungsakte
ausuben oder in die Tatigkeit eines Vorstandsmitgliedes eingreifen.

Er erhélt eine von der Ordentlichen Mitgliederversammlung festgelegte
jahrliche Vergutung.

Bestimmung eines Wirtschaftsprifers

22.1

22.2

Artikel 23:

Die Wirtschaftsprufung wird einem oder mehreren Wirtschaftsprifern
Ubertragen, die von der Ordentlichen Mitgliederversammlung fiir die von
den jeweiligen gesetzlichen Vorschriften vorgesehene Dauer bestimmt
werden.

Wahrend ihrer Amtszeit kénnen die Wirtschaftsprufer nur aus wichtigem
Grund durch Entscheidung der Ordentlichen Mitgliederversammlung
abberufen werden.

Aufgaben des Wirtschaftsprifers

23.1

23.2

23.3

Der Wirtschaftsprifer Gberpriuft und bescheinigt die OrdnungsmaRigkeit
und Richtigkeit der Vermodgensaufstellung und der Jahresrechnung.

Hierzu ist er beauftragt, die Buchfihrung und Werte der Vereinigung zu
Uberprifen und die OrdnungsmaBigkeit und Richtigkeit der
Rechnungslegung zu kontrollieren, ohne in die Geschaftsfiihrung selbst
einzugreifen. Er Uberprift ebenfalls die Richtigkeit der in dem
Tatigkeitsbericht des Vorstandes enthaltenen Informationen Uber die
finanzielle Situation und die Rechnungslegung der Vereinigung.

Er kann jederzeit alle ihm nétig erscheinenden Prifungen und
Kontrollen vornehmen, sich an Ort und Stelle alle zur Ausibung seines
Amtes nétigen Belege aushandigen lassen, insbesondere Vertrage,
Rechnungsbiicher, Finanzdokumente und Protokolle. Sein Honorar wird
durch die Ordentliche Mitgliederversammlung festgelegt.
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TITEL VI -

Artikel 24:

GESCHAFTSJAHR, WIRTSCHAFTSPLAN,
RECHNUNGSLEGUNG, ERGEBNISSE, ZAHLUNGEN
UND WIRTSCHAFTLICHE ORDNUNG DER MITGLIEDER

Geschaftsjahr, Wirtschaftsplan

24.1

24.2

Artikel 25:

Das Geschaftsjahr der Vereinigung lauft vom 1. Januar bis zum 31.
Dezember eines jeden Jahres. Das erste Geschéftsjahr beginnt jedoch
mit der Unterzeichnung des vorliegenden Vertrages und endet am 31.
Dezember des gleichen Jahres.

Der Vorstand arbeitet nach einem fir jedes Geschéftsjahr zu
erstellenden Wirtschaftsplan, welcher der vorherigen Genehmigung der
Ordentlichen Mitgliederversammlung bedarf. Der zum Wirtschaftsplan
gehorende Stellenplan ist fir den Vorstand verbindlich.

Rechnungslegung

25.1

25.2

25.3

Es wird ordnungsgemald Buch gefuhrt dber die gesamte
Geschaftstatigkeit, welche die Vereinigung entsprechend den Gesetzen
und Gewohnheiten des Handels ausubt. Zum Ende eines
Geschaftsjahres erstellt der Vorstand eine Bilanz der Aktiva und
Passiva und legt eine Jahresrechnung unter Bericksichtigung der
Buchflihrung und des Inventars vor. Die Vorlage erfolgt innerhalb von
vier Monaten nach Schluss des Geschaftsjahres an die Ordentliche
Mitgliederversammlung.

Die Regeln der allgemeinen und branchenspezifischen Buchflihrung, in
der die Aktivitat der Vereinigung ausgeubt wird, sind anzuwenden.

Sollte die Vereinigung am Ende eines Geschéftsjahres 100 oder mehr
Angestellte beschaftigen, oder sollte ihr Jahresumsatz 120 Mio Francs
erreichen oder Ubersteigen, ist der Vorstand gehalten, eine Aufstellung
der realisierbaren und verfugbaren Aktiva - unter Ausschluss der
Nutzungswerte - und der félligen Passiva sowie eine voraussichtliche
Erfolgsrechnung und eine Finanzierungsubersicht zum selben Zeitpunkt
wie die Jahresbilanz vorzulegen.

Die Vereinigung ist nicht mehr gehalten, diese Dokumente zu erstellen,

wenn sie keine der vorgenannten Voraussetzungen mehr wahrend
zweier Geschéftsjahre erfillt.
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Artikel 26:

Aufteilung der Geschaftsergebnisse

Verbleibt zum Ende eines Geschaftsjahres ein Uberschuss - nach
Abzug der Allgemeinkosten und sonstiger Aufwendungen, inkl. der
Abschreibungen und Riuckstellungen und unter Abzug von in
vorhergehenden Geschaftsjahren entstandenen Fehlbetragen, - so wird
dieser jedem Mitglied, das der Vereinigung im Geschaftsjahr angehorte,
im Verhaltnis der in Artikel 7.1 niedergelegten Stimmenzahl
gutgeschrieben. Dies gilt gleichfalls flr eventuelle Fehlbetrage.

Artikel 27: Zahlungen, Wirtschaftspldne und Rechnungslegung der
Mitglieder

27.1 Jedes Mitglied Uberweist der Kasse der Vereinigung die durch den
Wirtschaftsplan festgelegten Gelder. Weitere Einzelheiten werden in
der Geschéftsordnung festgelegt.

27.2 Die Wirtschaftsplane und Jahresrechnungen der Mitglieder werden
vergleichbar aufgebaut. Die Mitglieder Uberlassen sich gegenseitig ihre
Wirtschaftsplane, Jahresrechnungen und Prifungsberichte der
Wirtschaftsprifer und geben zu diesen Unterlagen auf Anfrage weitere
Informationen.

TITEL IX - AUFLOSUNG UND LIQUIDATION
Artikel 28: Aufldsung

Die Vereinigung wird aufgel6st durch

- Vertragsablauf,

- Erléschen des Gesellschaftsgegenstandes,

- Entscheidung einer AulRerordentlichen Mitgliederversammlung,

- Gerichtsbeschluss aus wichtigem Grund,

- Austritt oder Ausschluss eines Mitgliedes, sofern nur noch ein
Mitglied verbleibt.

Die Aufldsung einer Rechtsperson, die Mitglied der Vereinigung ist,

zieht keine Auflosung derselben nach sich, es sei denn, dass nur noch
ein Mitglied vorhanden ist.
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Artikel 29:

Liguidation

29.1

29.2

29.3

29.4

29.5

29.6

29.7

Die Auflésung der Vereinigung flhrt zu ihrer Liquidation.

Die Rechtsfahigkeit der Vereinigung bleibt fir die Bedurfnisse der
Liguidation erhalten. Jedoch erléschen die Vollimachten mit dem Datum
der Auflésung der Vereinigung.

Wahrend des Liquidationsverfahrens Uben der Kontrolleur der
Geschéftsfihrung und der Wirtschaftsprifer ihnre Amter bis zu dessen
Abschluss aus.

Die Liquidation wird durch eine oder mehrere Liquidatoren
vorgenommen, die von der Aul3erordentlichen Mitgliederversammlung
bestellt werden, die den Grund der Auflosung der Vereinigung feststellt
oder die vorzeitige Auflésung beschliel3t. Falls die Versammlung zu
dieser Bestellung nicht in der Lage sein sollte, wird der Liquidator durch
Gerichtsbeschluss ernannt.

Der oder die Liquidatoren verfigen uber gréf3tmoégliche Vollmachten,
um alle im Namen der Vereinigung eingeleiteten Geschaftstatigkeiten
abzuschlieen und um die Vermdgenswerte zu realisieren und die
Passiva zu begleichen.

Die Mitglieder der Vereinigung werden zum Abschluss der Liquidation
einberufen, um Uber den Rechnungsabschluss zu entscheiden, dem
oder den Liquidatoren die Entlastung zu erteilen und das Ende des
Liquidationsverfahrens festzustellen. Ein eventueller Uberschuss wird
unter den Mitgliedern im Verhaltnis der in Artikel 7.1 niedergelegten
Stimmenzahlen verteilt.

Sollten die Aktiva zur Begleichung der Passiva und Kosten nicht

ausreichen, sind die Mitglieder gehalten, den hierfir bendtigten Betrag
im Verhaltnis ihrer Stimmenzahlen nach Artikel 7.1 zu leisten.
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TITEL X -

GESCHAFTSORDNUNG, SENDEBEGINN, HANDLUNGEN VOR

Artikel 30:

EINTRAGUNG, SCHIEDSKLAUSEL

Geschaftsordnung

30.1

30.2

Artikel 31:

Die Bestimmungen dieses Vertrages werden in Bezug auf ihre
Ausfuihrung durch eine Geschéftsordnung (mit Finanzordnung) erganzt.
Darin ist auch die Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen der
Vereinigung und den Mitgliedern in den Bereichen Programm/ Recht,
Personal, Honorare und Lizenzen/ Finanzen/ Technik und
Offentlichkeitsarbeit  geregelt, fiur die jeweils gemeinsame
Kommissionen eingerichtet werden.

Die  Geschaftsordnung wird unverziglich unter beratender
Begutachtung des/ der Kontrolleure der Geschéaftsfihrung durch den
Vorstand ausgearbeitet und vom Prasidenten der Auf3erordentlichen
Mitgliederversammlung zur Zustimmung vorgelegt.

Beqginn der Sendetatigkeit

Artikel 32:

Die Vereinigung wird die Sendetéatigkeit frihestens dann aufnehmen,
wenn ihr besonderer rundfunkrechtlicher Status durch Wirksamwerden
des in Artikel 2.4 genannten zwischenstaatlichen Abkommens oder
durch eine Freistellungserklarung der sonst fir Rundfunkveranstalter in
Frankreich zustandigen Stelle sichergestellt ist.

Ubernahme von Verpflichtungen, die vor Unterzeichnung der

32.1

32.2

Statuten und der Reqgistrierung der Vereinigung eingegangen
wurden - Erlanqgung der Rechtsfahigkeit als Juristische
Person

Die Vereinigung wird erst mit Eintragung in das Handels- und
Gesellschaftsregister zur Juristischen Person.

Daruber hinaus erteilen die unterzeichnenden Mitglieder Herrn Jérébme
Cléement und Herrn Dr. Winfried Enz volle und unwiderrufliche
Vollmacht, allein oder gemeinsam unverzuglich fir Rechnung der
Vereinigung und im gemeinsamen Interesse alle zu deren
Konstituierung notwendigen Schritte zu unternehmen.
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32.3

324

Artikel 33:

Fur alle zur Grindung, Verdoffentlichung, Vertragsniederlegung und
Eintragung in das Handels- und Gesellschaftsregister noétigen
Verfahrensschritte wird Herrn Dr. Enz und demjenigen, der ein Original
des vorliegenden Vertrages vorweist, Handlungsvollmacht erteilt.

Alle Auslagen und Gebuhren fur den vorliegenden Vertrag werden der
Ausgabenseite der ersten Bilanz zugeschrieben.

Schiedsklausel

Alle aus diesem Vertrag sich ergebenden oder im Zusammenhang mit
ihm entstehenden Streitigkeiten, einschliel3lich derjenigen Uber seine
Wirksamkeit, werden endgiltig aufgrund der Vergleichs- und
Schiedsgerichtsordnung der Internationalen Handelskammer (Sitz:
Paris) von einem Schiedsgericht entschieden, das speziell zu diesem
Zweck gebildet wird und aus je einem von jedem Mitglied der
Vereinigung benannten Schiedsrichter und einem von diesen
Schiedsrichtern benannten weiteren Schiedsrichter besteht, welcher
den Vorsitz fihrt; ergibt sich dann eine gerade Zahl von
Schiedsrichtern, so haben die von den Mitgliedern der Vereinigung
ernannten Schiedsrichter einen weiteren Schiedsrichter zu bestellen.
Einigen sich die von den Mitgliedern der Vereinigung benannten
Schiedsrichter nicht innerhalb von 4 Wochen ab ihrer Bestellung tber
die Person des oder der weiteren Schiedsrichter, so ernennt ihn oder
sie der Schiedsgerichtshof. Fur die Sprache des Schiedsverfahrens ist
Art. 3.4 dieses Grundungsvertrages maf3gebend.

Schiedsort ist StraRburg.
Die Vergleichs- und Schiedsgerichtsordnung der Internationalen
Handelskammer in der jeweiligen Fassung ist Bestandteil des
vorliegenden Vertrages.
Fur die Auslegung des Vertrages sind die franzdsische und die

deutsche Ausfertigung authentisch. Treten Widerspriiche zwischen den
beiden Ausfertigungen zutage, entscheidet die Schiedskommission.

26



	GRÜNDUNGSVERTRAG
	Artikel 2:  Gegenstand der Vereinigung
	Artikel 3: Bezeichnung, Sprache
	Artikel 4:  Sitz der Vereinigung


	Artikel 7:  Rechte und Pflichten der Mitglieder, Finanzierung
	Artikel 8:  Haftung der Mitglieder
	Artikel 9:  Weitere Verpflichtungen und Rechte der Mitglieder
	Artikel 10: Aufnahme neuer Mitglieder und Kooperation mit anderen Partnern

	Artikel 12:  Vorstand
	Artikel 13:  Befugnisse des Vorstandes
	Artikel 14:  Mitgliederversammlungen
	Artikel 15:  Außerordentliche Mitgliederversammlung
	Artikel 17:  Einberufungen und Abhaltung der Versammlungen
	Artikel 18:  Programmbeirat
	TITEL V -  PROGRAMMGESTALTUNG

	Artikel 22:  Bestimmung eines Wirtschaftsprüfers
	Artikel 23:  Aufgaben des Wirtschaftsprüfers
	Artikel 25:  Rechnungslegung
	Artikel 26:  Aufteilung der Geschäftsergebnisse
	Artikel 27: Zahlungen, Wirtschaftspläne und Rechnungslegung der Mitglieder

	Artikel 29:  Liquidation
	Artikel 31:  Beginn der Sendetätigkeit


